ERSATZERKLÄRUNG ANSTELLE VON BESCHEINIGUNGEN

(ART. 76 und 79 D.P.R. 30.05.2002, N. 115)

(ART. 46 D.P.R. 445/2000)

Der/Die Unterfertigte _____________________________________________________________

geboren in _________________________________________ am ___________________________

wohnhaft in (vollständig) __________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Steuernummer __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

ERKLÄRT

- ÜBER EIN EINKOMMEN ZU VERFÜGEN, WELCHES DIE VOM GESETZT VORGESEHENE HÖCHSTGRENZE FÜR DIE INANSPRUCHNAHME DER PROZESSKOSTENHILFE NICHT ÜBERSCHREITET UND FOLGENDE EINKOMMEN ZU HABEN.

20__: __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

20__: __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

-  dass seine/ihre meldeamtliche Familie (Familienbogen) wie folgt zusammengestellt ist:

1. ______________________________ geboren in  _______________________  am _________

Verwandschaftsgrad _______________ Steuernummer _____________________________

JÄHRLICHES EINKOMMEN: __________________________________________________

2. ______________________________ geboren in  _______________________  am _________

Verwandschaftsgrad _______________ Steuernummer _____________________________

JÄHRLICHES EINKOMMEN: __________________________________________________

3. ______________________________ geboren in  _______________________  am _________

Verwandschaftsgrad _______________ Steuernummer _____________________________

JÄHRLICHES EINKOMMEN: __________________________________________________

4. ______________________________ geboren in  _______________________  am _________

Verwandschaftsgrad _______________ Steuernummer _____________________________

JÄHRLICHES EINKOMMEN:

DAS EINKOMMEN FOLGENDER FAMILIENMITGLIEDER WIRD AUS FOLGENDEN GRÜNDEN NICHT BERÜCKSICHTIGT (zB. sie gehen zwar dem Familienbogen hervor, jedoch wohnen sie nicht mehr mit dem/der Antragsteller/in; es handelt sich um ein Verfahren bei welchem die Interessen des/der Antragsteller/in mit jenen der zusammenlebenden Familienmitglieder in Konflikt stehen oder ein Verfahren über persönliche Grundrechte, …): __________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

FÜR DIE MITLEBENDEN FAMILIENMITGLIEDER WIRD EINE KOPIE DES „CUD“ ODER DER STEUERERKLÄRUNG ODER EINE ERSATZERKLÄRUNG DES INTERESSIERTEN BEIGELEGT.

ORT/DATUM

______________/______________

UNTERSCHRIFT

_______________________________

EINKOMMENSGRENZE: DIE NICHT ZU ÜBERSCHREITENDEN EINKOMMENGRENZE LIEGT BEI JÄHRLICH EUR 10.628,16 (bei der Ermittlung des Einkommens müssen alle Einkünfte der Familienangehörigen berechnet werden, wobei jedenfalls nicht nur das im Sinne der persönlichen Einkommenssteuer (IRPEF) besteuerbare Jahreseinkommen aufgrund der letzten Steuererklärung berücksichtigt werden muss, sonder auch steuerfrei, quelle- oder ersatzbesteuerbare Einkommen.  

Man berücksichtigt lediglich das Einkommen des/der Antragstellers/in wenn es sich im  Verfahren um persönliche Grundrechte oder wenn die Interessen des/der  Antragstellers/in mit jenen der mitlebenden Familienmitglieder in Konflikt stehen.

Der/Die Unterfertigte erklärt, darüber in Kenntnis zu sein, dass die Einnahmeagentur ermächtigt ist, Kontrollen über die Wahrheit der Erklärungen/Angaben durchführen kann, welche für die Erlangung, bzw. Bestehen der Prozesskostenhilfe auch mittels Ersatzerklärung abgegeben worden sind und dass etwaige Falscherklärungen oder Unterlassungen mit einer Strafe von einem bis zu fünf Jahren Haft und mit der Zahlung einer Geldstrafe von €uro 309,87 bis zu €uro 1.549,37 sanktioniert werden können.

Die Strafe wird erhöht, wenn durch die Falscherklärung, bzw. die Unterlassung, die Prozesskostenhilfe gewährt wird.

ORT/DATUM

______________/______________

UNTERSCHRIFT

_______________________________

ANLEITUNG

GESUCH UM ZULASSUNG FÜR DIE PROZESSKOSTENHILFE

(D.P.R. 30. Mai 2002 Nr. 115)

(G. 24. Februar 2005, Nr. 25)

DEM GESUCH BEIZULEGENDEN DOKUMENTE 

1. KOPIE FAMILIENBOGEN 

ODER ERSATZERKLÄRUNG MIT DEN DATEN UND DEM VERWANDSCHAFTSGRAD DER MITLEBENDEN FAMILIENMITGLIEDER WIE SIE AUS DEM FAMILIENBOGEN HERVORGEHEN 

2. KOPIE DER HEIRATSURKUNDE (für Trennungen und Scheidungen)

3. KOPIE DES TRENNUNGSURTEILES (für die Scheidung)

4. KOPIE DES TRENNUNGSURTEILES (für die Abänderung der Trennungsbedingungen, für die Eintreibung des Unterhaltsbeitrages, für Anderes bezüglich der Trennung)

5. KOPIE DES SCHEIDUNGSURTEILES WENN BEREITS GESCHIEDEN (für die Unterhaltsbeiträge oder Abänderung des Scheidungsurteiles)

6. KOPIE DES PERSONALAUSWEISES DES/DER ANTRAGSTELLERS/IN

7. KOPIE DER STEUERNUMMER DER MITLEBENDEN FAMILIENMITGLIEDER (auch mittels Ersatzerklärung bei vollständiger Ausfüllung des Antrages)

8. KOPIE DER LETZTEN STEUERERKLÄRUNG (CUD, 730, UNICO, ARBEITSBUCH, u.s.w.) 

ERSATZERKLÄRUNG DER EINKÜNFTE (finden Sie dem Gesuch beigelegt) (Kopie der letzen Lohnzettel oder Erklärung des Arbeitsgebers über das letzte Bruttoeinkommen)

9. KOPIE VON ETWAIGER FRÜHERER ZULASSUNG ZUR PROZESSKOSTENHILFE (WENN SIE VORHANDEN IST) 

Man weist darauf hin, dass bei Trennungsverfahren anzuzeigen ist, ob es die Trennung einvernehmlich stattfindet. In diesem Fall muss das Einkommen des/der Ehegatten/in angegeben werden und entsprechende steuerrechtliche Dokumentation oder eine Ersatzerklärung des/der Ehegatten/in vorgelegt werden.

